
Anlage zur Ehrenordnung der Stadt Hilden Teil 1 – Öffentliche Angaben

gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW

Diese Angaben werden veröffentlicht.

Gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 der Ehrenordnung der Stadt Hilden sind Änderungen zu den gemachten
Angaben unverzüglich dem Bürgermeister mitzuteilen.

Vorname(n)
Wilfried

Name
Höntzsch

Gegenwärtig ausgeübte Berufe 

Beraterverträge, insbesondere über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder
Interessen oder die Erstellung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des
von Ihnen angezeigten Berufs erfolgen

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1
des Aktiengesetzes

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Absatz 1 und Absatz 2 des
Landesorganisationsgesetzes NRW genannten Behörden und Einrichtungen
Seniorenbeirat der Stadt Hilden

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien




